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DER PLAN BESTEHT AUS 5 TEILPLÄNEN

der Plan stimmt mit den Teilplänen "West" 

und "Ost" - M.1:1000 überein.
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Landschaftsplanerischer Fachbeitrag

GPM

Ringstr. 6

61476 Kronberg im Taunus

Satzung

Städtebaulicher Teilplan West

Stadt Bad Vilbel

Der Plan besteht aus 5 Teilplänen

ART UND ZULÄSSIGES MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Vom Satzungsbeschluss ausgenommen

(PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 - PLANZV 90)

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Allgemeine Wohngebiete

Allgemeine Wohngebiete

Mischgebiete

Gewerbegebiete

Gewerbegebiete

3. BAULINIEN, BAUGRENZEN

Baugrenze

6. VERKEHRSFLÄCHEN

Strassenbegrenzungslinie

8. HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN

Fernwasserleitung

Unterirdisches Kabel (110KV oder 20KV)

Freiflächen (siehe Grünordnerischer Teilplan)

13. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze,

Garagen und Gemeinschaftsanlagen

Stellplätze

Gemeinschaftsstellplätze

Straßenverkehrsflächen

Gemeinschaftstiefgarage

Fläche für Gemeinbedarf

Stellung der baulichen Anlage

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Fußgängerbereich / Radfahrer

Verkehrsberuhigter Bereich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich

Lärmschutzwall, H = Höhe über Gradiente

Mischgebiete
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MI

GE

7. Flächen für Versorgungsanlagen

Elektrizität

14

Bemaßung

Baugebietsnummer

zugeordnetes Baugebiet

5

Sichtfelder

Öffentliche Parkplätze

Lärmschutzwand, H = Höhe über Gradiente

Parkdeck

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen

mit eingeschränkter Zulässigkeit

Baulinie für EG + 1. OG

Baulinie, ab 2. OG

Bahnanlagen

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Bundesstraße B3

Sonstige Sondergebiete, hier: Baufachzentrum

Sonstige Sondergebiete

Erhalt von Bäumen

15. SONSTIGE PLANZEICHEN

UND FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE

UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Sonstige Sondergebiete, hier: Nahversorgung
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Der Plan besteht aus 5 Teilplänen

Landschaftsplanerischer Fachbeitrag
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Ringstr. 6

61476 Kronberg im Taunus

Städtebaulicher Teilplan Ost

Stadt Bad Vilbel

Satzung

ART UND ZULÄSSIGES MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Vom Satzungsbeschluss ausgenommen

(PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 - PLANZV 90)

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Allgemeine Wohngebiete

Allgemeine Wohngebiete

Mischgebiete

Gewerbegebiete

Gewerbegebiete

3. BAULINIEN, BAUGRENZEN

Baugrenze

6. VERKEHRSFLÄCHEN

Strassenbegrenzungslinie

8. HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN

Fernwasserleitung

Unterirdisches Kabel (110KV oder 20KV)

Freiflächen (siehe Grünordnerischer Teilplan)

13. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze,

Garagen und Gemeinschaftsanlagen

Stellplätze

Gemeinschaftsstellplätze

Straßenverkehrsflächen

Gemeinschaftstiefgarage

Fläche für Gemeinbedarf

Stellung der baulichen Anlage

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Fußgängerbereich / Radfahrer

Verkehrsberuhigter Bereich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich

Lärmschutzwall, H = Höhe über Gradiente

Mischgebiete

WA

MI

GE

7. Flächen für Versorgungsanlagen

Elektrizität

14

Bemaßung

Baugebietsnummer

zugeordnetes Baugebiet

5

Sichtfelder

Öffentliche Parkplätze

Lärmschutzwand, H = Höhe über Gradiente

Parkdeck

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen

mit eingeschränkter Zulässigkeit

Baulinie für EG + 1. OG

Baulinie, ab 2. OG

Bahnanlagen

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Bundesstraße B3

Sonstige Sondergebiete, hier: Baufachzentrum

Sonstige Sondergebiete

Erhalt von Bäumen

15. SONSTIGE PLANZEICHEN

UND FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE

UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Sonstige Sondergebiete, hier: Nahversorgung


